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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1997

Rechtssatz

Stellt eine GmbH gewerbsmäßig Werbeleuchten, Leuchtschriften, Leuchtlogos und dgl in der gemeinschaftlich mit

einer anderen GmbH (die ua zur Ausübung des Gewerbes "Schilderhersteller" berechtigt war) betriebenen

Betriebsanlage unter Einsatz der in ihrem Eigentum be8ndlichen Maschinen und Verwendung ihres Materials - wenn

auch unter teilweiser Heranziehung von Arbeitnehmern der anderen GmbH - her, so übt sie dadurch Tätigkeiten des

Gewerbes "Schilderhersteller" aus.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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